Satzung Uber dezentrale Abwasseranlagen
im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Sebnitz

in der Fassung vom 20.03.2024 (Landkreisbote Nr. 4 vom 06.04.2024), geandert durch die 1. Anderungssat-
zung zur Satzung Uber dezentrale Anlagen im Verbandsgebiet des AZV Sebnitz (Landkreisbote Nr. 10 vom
19.10.2024)
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1. Teil - Allgemeines
§ 1 - Offentliche Einrichtung, Geltungsbereich

Der Abwasserzweckverband Sebnitz (Zweckverband) ist der Abwasserbeseitigungspflichtige fur die
Abwasser aus dezentralen Abwasseranlagen. Des Weiteren ist er fiir die Uberwachung der Selbst-
tiberwachung der dezentralen Abwasseranlagen und die Uberwachung deren Wartung zustandig.
Der Zweckverband kann sich zur Erfullung dieser Aufgabe Dritter bedienen.

Diese Satzung gilt fur alle Grundsticke im Verbandsgebiet, fir die eine leitungsgebundene An-
schlussmaglichkeit an ein zentrales Klarwerk nicht oder noch nicht besteht und die dezentral z. B.
Uber eine Kleinklaranlage oder tber eine abflusslose Grube zu entsorgen sind.

Die Entsorgung sowie die Uberwachung der Selbstiiberwachung und die Uberwachung der War-
tung der dezentralen Abwasseranlagen berihrt nicht die Verantwortlichkeit der Benutzungs- und
Uberlassungspflichtigen nach § 2 Abs. 2 fur den ordnungsgemafRen Zustand, Betrieb und die Unter-
haltung der dezentralen Anlagen sowie fiir die Einhaltung der bau- und wasserrechtlichen Vorschrif-
ten.

Durch diese Satzung wird die Entleerung von Gruben fir Abgéange aus Tierhaltung und von mobilen
Abwasserbehaltnissen nicht geregelt. Ebenso wenig fallen in den Geltungsbereich dieser Satzung
Rickstéande aus Leichtflissigkeits- und Fettabscheidern sowie Neutralisationsanlagen und derglei-
chen. Bewegliche Abwasser- und Fékalienbehéltnisse aus Wohnmobilen, fahrbaren Unterkiinften
oder mobilen Aufenthaltsraumen, Miettoiletten und dergleichen sind Uber geeignete 6ffentliche Ein-
richtungen durch die Eigentiimer bzw. Nutzer selbst zu entsorgen. Ein Verbringen auf den jeweili-
gen Grundstucken ist nicht gestattet.

Die Abwasserbeseitigung umfasst bei Kleinklaranlagen und bei abflusslosen Gruben auch die Re-
gistrierung im Kleinklaranlagenkataster und bei vollbiologischen Anlagen die Nachweisfiihrung
durch den Verband tber die erfolgten Wartungen dieser Anlagen. Die dadurch entstehenden Kos-
ten sind gemaf § 48 SachsWG Kosten im Sinne von 8§ 11 Abs. 2 des Séachsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SachsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Marz 2018 (SachsGVBI. S.
116), das zuletzt durch das Gesetz vom 13 Dezember 2023 (SachsGVBI. S. 876) geandert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 - Begriffe

Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist, unabhéngig von der Eintragung im Liegenschaftskataster
oder im Grundbuch und ohne Rucksicht auf die Grundstiicksbezeichnung, jeder Grundbesitz, der
eine selbstandige wirtschaftliche Einheit bildet.

Benutzungs- und Uberlassungspflichtige im Sinne dieser Satzung sind die Eigentimer der Grund-
stiicke. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstlicks Berech-
tigte tritt an die Stelle des Eigentiimers.

Dezentrale Abwasseranlagen im Sinne dieser Satzung sind Kleinklaranlagen und abflusslose Gru-
ben und dazugehdrige Anlagen der Grundstiicksentwasserung (Anschlussleitungen, Schachte,
Pumpwerke, Versickerungseinrichtungen).



§ 2a Verwaltungshelfer

Die Wasserbehandlung Sachsische Schweiz GmbH, Neustadt in Sachsen, wird ermé&chtigt, im Namen des
Zweckverbandes in kommunalabgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren einschlief3lich der Vollstreckung Ver-
waltungsakte geman § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b SachsKAG in Verbindung mit § 118 Abgabenordnung zu erlas-

sen.
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§ 3 - Benutzungszwang, Uberlassungspflicht, Genehmigungen

Die Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen im Sinne dieser Satzung sind berechtigt und ver-
pflichtet, das Abwasser, das auf ihrem Grundstiick anféllt, unter Beachtung der Vorschriften dieser
Satzung dem Zweckverband zu Uberlassen. § 50 Absatz 3 S4chsWG bleibt davon unberthrt.

Ein Benutzungs- und Uberlassungspflichtiger wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch befreit,
dass aulRer ihm noch andere Benutzungs- und Uberlassungspflichtige vorhanden sind.

Auf schriftlichen Antrag kann im Einzelfall unter Angabe der Griinde durch den Zweckverband eine
Befreiung von der Benutzungs- und Uberlassungspflicht erteilt werden, wenn die Uberlassung des
Abwassers aus besonderen Griinden unter Berticksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls
nicht zumutbar ist und einer Befreiung keine wasserrechtlichen Bedenken entgegenstehen. Von der
Befreiung von der Benutzungs- oder Uberlassungspflicht werden Erlaubnisse nach wasserrechtli-
chen oder sonstigen Vorschriften nicht berthrt.

Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt
werden.

Der schriftlichen Genehmigung des Zweckverbandes bedarf die Einleitung von Abwasser aus de-
zentralen Abwasseranlagen in die 6ffentliche Kanalisation des Zweckverbandes. Die Genehmigung
ist rechtzeitig zu beantragen.

Der Zweckverband legt die Einleitbedingungen (Beschaffenheit und Menge) fest. Die Genehmigung
kann befristet und widerruflich erteilt werden.

Der Benutzungszwang und die Uberlassungspflicht nach dieser Satzung erléschen fiir dezentrale
Abwasseranlagen mit dem Anschluss des betreffenden Grundstiickes an eine o6ffentliche Kanalisa-
tion und Klaranlage. Zu diesem Zeitpunkt fallt das Grundstiick in den Geltungsbereich der Satzung
Uber die offentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) des Abwasserzweckverbandes Sebnitz in der je-
weils geltenden Fassung. Davon ausgenommen ist die AuRerbetriebnahme der dezentralen Anlage
(Restentleerung).

2. Teil - Entsorgung
8 4 - Einleitbedingungen

In die dezentralen Abwasseranlagen darf nur hdusliches oder damit vergleichbares Abwasser ein-
geleitet werden. Von einer Einleitung sind insbesondere ausgeschlossen:

1. Stoffe, die geeignet sind, die Funktionsfahigkeit der Kleinklaranlagen und abflusslosen Gruben
zu beeintrachtigen,

2. wassergefdahrdende Stoffe im Sinne der Verwaltungsvorschriften fir wassergefahrdende Stoffe,
in der jeweils geltenden Fassung

3. Stoffe, die geeignet sind, die bei einer Entsorgung eingesetzten Gerate und Fahrzeuge sowie
die Abwasserbehandlungsanlagen und die zugehérige Kanalisation in ihrer Funktion zu beein-
trachtigen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. Stoffe, die durch ihre Beschaffenheit die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung geféahrden oder das
Personal bei der Beseitigung gesundheitlich beeintrachtigen kénnen.
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Das Einleitungsverbot in dezentrale Abwasseranlagen gilt insbesondere fiir:

1. Niederschlagswasser, Grund- und Quellwasser, Kiihlwasser;

2. Stoffe —auch im zerkleinerten Zustand, wie Kehricht, Schutt, Sand, Asche, Zellstoffe, Textilien,
Teer, Pappe, Glas, Zement und Kunstharze,

3. tierische Abprodukte und pflanzliche Abfalle wie Giille, Jauche, Mist, Tierkdrper, Schlachtab-
falle, Panseninhalt, Klichenabfalle, Hefe, Schlempe, Trester und Trub

4. flussige Stoffe, die erhérten,

5. feuergefahrliche, explosible, giftige, fett- oder 6lhaltige und radioaktive Stoffe, Sauren, Laugen,
Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbare Chemikalien, Blut, infektidse Stoffe,
Medikamente,

6. Farbstoffe, deren Entfarbung in der dezentralen Anlage nicht gewahrleistet ist,

Absatz 2 gilt nicht fur Stoffe, die sich in geringflgigen Mengen ublicherweise im hauslichen Abwas-
ser befinden sowie fir Abwasser aus Haushaltsgeraten.

§ 5 - Entsorgung

Die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen erfolgt regelmafig, mindestens jedoch in den fur
jede Kleinklaranlage und abflusslose Grube unter Beriicksichtigung der Herstellerhinweise, der DIN
4261, den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. der Anwendungszu-
lassung sowie der in der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abstande oder zusatzlich
nach Bedarf.

Bedarf besteht insbesondere, wenn:

a. Tatbestande, die die Betriebsfahigkeit oder -sicherheit der dezentralen Abwasseranlagen zu
beeintréachtigen drohen, gegeben sind oder

b. Dbei abflusslosen Gruben das zu entsorgende Abwasser 80 v. H. des Fullvolumens der Grube
einnimmt.

Der Benutzungs- und Uberlassungspflichtige hat den Bedarf rechtzeitig, jedoch mindestens 21 Tage
vorher, dem Zweckverband anzuzeigen. Er haftet fir jeden Schaden, der durch Verzégerung oder
Unterlassung des rechtzeitigen Antrages auf Entsorgung entsteht.

Der Zweckverband kann die dezentralen Abwasseranlagen auch ohne Anzeige nach Absatz 2 ent-
sorgen, wenn aus Griinden des Gewasserschutzes und oder anderen schwerwiegenden Griinden
eine sofortige Entsorgung erforderlich ist.

Der Zweckverband legt Anforderungen an die Beschaffenheit des zu entsorgenden Klarschlammes
fest. Von der Entsorgung ausgeschlossen sind:

0 nicht saugfahiger Klarschlamm

0 mit Fremdstoffen vermischter Klarschlamm

0 entwasserter, getrockneter oder kompostierter Klarschlamm

Mit dem Verladen des Inhaltes der dezentralen Abwasseranlagen auf das Fahrzeug erlangt der
Zweckverband die Verfligungsbefugnis. Er ist nicht verpflichtet, in ihm nach verlorenen Gegenstan-
den zu suchen. Enthaltene oder aufgefundene Wertgegenstande werden als Fundsachen behan-
delt.

Das fur die Entsorgung eventuell erforderliche Wasser zur Verdunnung und Spulung ist durch den
Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen kostenlos zur Verfligung zu stellen.

Der Abfuhrtermin wird mit den Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen abgestimmt, Terminw(in-
sche werden soweit moéglich berticksichtigt. Im Falle einer Verhinderung ist der Zweckverband oder
der vom Zweckverband mit der Abfuhr Beauftragte rechtzeitig zu unterrichten und ein neuer Termin
abzustimmen. Bei Unterlassung einer Absage sind durch den Benutzungs- und Uberlassungspflich-
tigen die Kosten einer vergeblichen Anfahrt zu tragen.
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Die dezentralen Abwasseranlagen missen so angeordnet und errichtet sein, dass sie unter Beach-
tung des Absatzes 9 aus dem o6ffentlichen Verkehrsraum (Schlauchléange) entsorgt werden kdnnen.
Fir die Uberwachung ist eine verkehrssichere Zuwegung zur dezentralen Abwasseranlage erforder-
lich. Ihre Abdeckungen mussen dauerhaft, verkehrssicher und so beschaffen sein, dass Gefahren
nicht entstehen kénnen. Nach Aufforderung sind festgestellte Mangel, die einer ordnungsgemafen
Entsorgung entgegenstehen, durch den Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen unverziiglich zu
beseitigen.

Erfallt die offentliche Zufahrt zur Entnahmestelle — die Entsorgung erfolgt aus dem 6ffentlichen Ver-
kehrsraum — nicht die folgenden Mindestbedingungen

e Breite 3m

e Durchfahrtshéhe 3,20 m

e Zulassige Achslast 9 t

e Zulassiges Gesamtgewicht 13t

o Wendemadglichkeit bei Erfordernis (Ruckwartsfahrten nur in Ausnahmefallen)
oder ist der Einsatz eines Saugschlauches Uber einer Lange von 20 m erforderlich, sind die Mehr-
aufwendungen fur die Entsorgung der abflusslosen Grube oder Kleinklaranlage vom Benutzungs-
und Uberlassungspflichtigen zu tragen.

Dabei gelten folgende Abrechnungssatze:
e Dbei Einsatz eines Kleinsaugers 3,5 m3 124,95 €/Grundstiick pauschal

e bei Einsatz eines Kleinsaugers 3,5 m3 bei
Sammelbestellung ab 2 Grundstiicke in
raumlich zusammenhangender Lage, 71,40 €/Grundstick pauschal

e bei Mehrlange Saugschlauch tber 20 Meter 2,30 € pro Mehrmeter

Bei einer besonderen Lage der dezentralen Abwasseranlage, die den Einsatz von Uberlangen des
Schlauches erfordert oder bei der keine ordnungsgemalie Zuwegung gegeben ist, hat der Benut-
zungs- und Uberlassungspflichtige vom Entsorgungsunternehmen ein separates Angebot abzufor-
dern.

Fur Sonderleistungen gelten zudem nachfolgende Abrechnungssatze:

e bei Leerfahrten 89,25 €

(wenn kein Ansprechpartner vor Ort angetroffen wurde)

e bei Sonderfahrten 148,75 €
(kurzfristige — bis zu 10 Werktage — Entleerungen oder
bei speziellen Wunschterminen)

e bei Havarien 214,20 €
(Einsatz innerhalb 48 Stunden)

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsachlich entstandenen Aufwand auf Nachweis des Entsor-
gungsunternehmens und schriftliche Bestéatigung des Lieferscheines durch den Benutzungs- und
Uberlassungspflichtigen.

Der Benutzungs- und Uberlassungspflichtige hat die ihm (iberlassenen Entsorgungs- sowie sonstige
Kontrollnachweise wéhrend der Dauer von mindestens zwei Jahren auf dem Grundstiick aufzube-
wahren und auf Verlangen unverziglich vorzuzeigen.
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§ 6 - Prufungsrecht, Auskunfts- und Anzeigepflicht

Zur Uberpriifung der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, insbesondere zur Uberwachung
der Selbstiiberwachung und Uberwachung der Wartung der dezentralen Abwasseranlagen sowie
der bau- und wasserrechtlichen Entscheidung ist dem Beauftragten des Zweckverbandes der unge-
hinderte Zutritt zu allen hierfur in Betracht kommenden Grundstlicksteilen, insbesondere der dezent-
ralen Abwasseranlage, zu gewahren. Die Bestimmungen der Kleinklaranlagenverordnung bleiben
davon unberihrt.

Der Zweckverband bzw. die vom Zweckverband beauftragten Dritten sind berechtigt, Proben zu ent-
nehmen und Messungen durchzufiihren. Bei Bestatigung eines hinreichenden Verdachtes auf Ein-
leitung nicht hauslicher und damit vergleichbarer Abwasser tragt der Benutzungs- und Uberlas-
sungspflichtige die Kosten der Untersuchung. Die Beauftragten des Zweckverbandes haben sich
auf Verlangen auszuweisen.

Die Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen sind verpflichtet, tiber alle im Zusammenhang mit ei-
ner Uberpriifung nach Absatz 1 stehenden Fragen Auskunft zu erteilen sowie geeignete Unterlagen
zum Nachweis der Selbstiiberwachung, der Wartung und der Entsorgung der dezentralen Abwas-
seranlagen vorzulegen.

Bestehende dezentrale Abwasseranlagen sind dem Zweckverband vom Benutzungs- und Uberlas-
sungspflichtigen innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Satzung anzuzeigen, sofern eine
Anzeige vor Inkrafttreten dieser Satzung noch nicht erfolgt ist. Bei Neuerrichtung einer dezentralen
Abwasseranlage hat die Anzeige gegeniiber dem Zweckverband vor ihrer Inbetriebnahme zu erfol-
gen.

Wechselt der Benutzungs- und Uberlassungspflichtige, so haben sowohl der bisherige als auch der
neue Benutzungs- und Uberlassungspflichtige den Zweckverband unverzuglich tiber den Wechsel
zu benachrichtigen. Gleiches gilt bei Veranderungen der Art der dezentralen Abwasseranlagen und
der Menge oder Art des Abwassers.

Die Anzeigen nach den Abséatzen 4 und 5 haben schriftlich zu erfolgen.

§ 7 - Haftung

Der Benutzungs- und Uberlassungspflichtige haftet dem Zweckverband fiir Schaden infolge mangel-
haften Zustandes oder unsachgemafer oder satzungswidriger Benutzung seiner dezentralen Ab-
wasseranlage. Er hat den Zweckverband von Ersatzansprtichen Dritter freizustellen, die wegen sol-
cher Schaden geltend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Die Haftung des Benutzungs- und Uberlassungspflichtigen fiir den ordnungsgemafien Betrieb sei-
ner dezentralen Abwasseranlage wird durch diese Satzung und die aufgrund dieser Satzung durch-
gefuhrten Entsorgungen nicht berihrt.

Kann die Entsorgung infolge héherer Gewalt oder behoérdlicher Verfligungen vortibergehend nicht
oder nur eingeschrankt oder verspatet durchgefuhrt werden, besteht kein Anspruch auf Schadener-
satz.

§ 8 - Anordnung fur den Einzelfall und Zwangsmittel

Der Zweckverband kann zur Erfillung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen flr den Einzelfall erlassen.

Fur die Erzwingung einer nach dieser Satzung vorgeschriebenen Handlung, Duldung oder Unterlas-
sung gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes fur den Freistaat Sachsen
(SachsvwVG).
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3. Teil - Gebuhren
89 - Erhebungsgrundsatz, Gebilhrenmal3stab

Der Zweckverband erhebt fur die Erfullung der nach 8 1 genannten Aufgaben Gebuhren. Sie wer-
den erhoben fur die Entsorgung des Abwassers aus dezentralen Abwasseranlagen, fiir Abwasser,
das in 6ffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klarwerk angeschlossen sind
und fur die Uberwachung der Selbstiiberwachung und die Uberwachung der Wartung der dezentra-
len Abwasseranlagen.

Die Gebuhren fur die Entsorgung des Abwassers aus dezentralen Abwasseranlagen bemessen sich
nach der tatsachlich der dezentralen Abwasseranlage enthommenen Menge und dem Entsorgungs-
aufwand gemanR 8§ 5 Absatz 9.

Die Gebuhren fir Abwasser, das in offentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein
Klarwerk angeschlossen sind, bemessen sich nach der auf dem Grundstiick angefallenen Abwas-
sermenge. 88 51 und 52 AbwsS gelten entsprechend.

Die Gebiihren fir die Uberwachung der Selbstiiberwachung und die Uberwachung der Wartung der
dezentralen Abwasseranlagen bemessen sich nach der Anzahl der dezentralen Abwasseranlagen.

8 10 - Gebuhrenschuldner
Gebuhrenschuldner ist derjenige, der

a) inden Fallen des § 9 Absatz 2 und 3 im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der 6ffentlichen Ein-
richtung und
b) in den Féllen des § 9 Absatz 4 im Zeitpunkt des Erlasses des Gebuhrenbescheides

Eigentimer des Grundstiicks ist, auf dem sich die dezentrale Abwasseranlage befindet. Der Erb-
bauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des Grundstiicks-
eigentimers Gebihrenschuldner. Ist fir ein Grundstiick weder ein Eigentiimer noch ein Erbbaube-
rechtigter oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigter zu ermitteln, so ist der Verfi-
gungs- und Nutzungsberechtigte gebuhrenpflichtig.

Erfolgt die Einleitung ohne konkreten Grundstiicksbezug oder widerrechtlich, so ist Gebuhren-
schuldner auch derjenige, der die Einleitung vornimmt.

Wechselt das Eigentum oder die Nutzungsberechtigung, so geht die Gebiihren- und Abgabenpflicht
nach § 9 Absatz 2 und 3 im Zeitpunkt der Rechtsdnderung auf den neuen Eigentimer oder Nut-
zungsberechtigten tber.

Mehrere Gebihrenschuldner fir dasselbe Grundstiick bzw. fur dieselben Einleitungen haften als
Gesamtschuldner.

8 11 - Gebilhrenhdhe

Die Gebuhr betragt fur die Entsorgung von Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Kleinklar-
anlagen entnommen, abgefahren und in einem Klarwerk gereinigt wird

89,58 € fur den ersten angefallenen m3 Abwasser und

66,88 € fur jeden weiteren m3 Abwasser.

Die Geblhr fur Abwasser, das in dffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klar-
werk angeschlossen sind, betrégt 1,07 € je m3 Abwasser.

Fur die Uberwachung der Selbstiiberwachung und die Uberwachung der Wartung der dezentralen
Abwasseranlagen wird eine jahrliche Gebihr in Héhe von 25,68 € je dezentrale Abwasseranlage
erhoben.



§ 12 - Entstehung der Gebuhrenschuld, Falligkeit, Veranlagungszeitraum

(1) Die Gebiihrenschuld nach § 11 Abs. 1 entsteht mit der Uberlassung des Inhaltes der dezentralen
Anlagen. Die Gebuhren werden fur jede Entleerung im Sinne von § 5 gesondert festgesetzt.

(2) Die Gebihrenschuld nach § 11 Abs. 2 entsteht jeweils zum Ende eines Kalenderjahres fir das Ka-
lenderjahr (Veranlagungszeitraum).

3) Die Gebuhrenschuld nach § 11 Abs. 3 entsteht zum 30.06. eines Kalenderjahres fiur das Kalender-
jahr (Veranlagungszeitraum).

4) Die Gebuhren nach § 11 Abs. 1 und Abs. 3 werden zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebuh-
renbescheides zur Zahlung fallig.

(5) Die Gebiuihren nach § 11 Abs. 2 werden vier Wochen nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheides
zur Zahlung fallig.

§ 13 - Vorauszahlungen

Auf die voraussichtliche Gebuhrenschuld nach § 12 Absatz 2 sind ab April zweimonatlich funf Vorauszahlungen
zu leisten. Den Vorauszahlungen ist jeweils die Abwassermenge des Vorjahres zugrunde zu legen; Anderungen
der Gebiihrenhéhe sind dabei zu bertcksichtigen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung, wird die voraussichtliche
Abwassermenge geschétzt. Die Hohe und die konkreten Zahlungstermine der Abschlage werden mit dem Ge-
biihrenbescheid festgesetzt.
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4. Teil — Abwéalzung der Abwasserabgabe

§ 14 - Erhebungsgrundsatz, Abgabetatbestand

Gemal § 8 Absatz 2 SachsAbwAG erhebt der Zweckverband eine Abgabe zur Deckung seiner Auf-
wendungen aus der Abwasserabgabe fir Kleineinleitungen.

Die Abgabe wird fir Grundstiicke erhoben, auf denen Abwasser anféllt und fir dessen Einleitung
der Abwasserzweckverband nach 8§ 8 Abs. 1 SachsAbwAG anstelle des Einleiters abgabepflichtig
ist. Dies sind Einleitungen von weniger als 8 m3/Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und &hnli-
chem Schmutzwasser in ein Gewasser nach § 2 Abs. 1 WHG.

Schmutzwasser aus Haushaltungen und ahnliche Schmutzwassereinleitungen bleiben abgabefrei,
wenn
a) der Bau und Betrieb der dezentralen Anlage mindestens den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entspricht und die Wartungsprotokolle bis zum 28.02. des Folgejah-
res dem Zweckverband vorgelegt werden und
b) der Schlamm gemaf § 3 Absatz 1 dem Zweckverband tberlassen wird.

§ 15 - Abgabenmalstab und Abgabensatz

Die Abgabe wird fir Grundstlicke, von denen Schmutzwasser aus Haushaltungen im Sinne des §
14 Abs. 1 eingeleitet wird, nach der Zahl der auf dem Grundstiick einwohnermelderechtlich erfass-
ten Personen berechnet. Mal3gebend fiir die Zahl der mit Hauptwohnung registrierten Einwohner ist
der 30.06. des Kalenderjahres, fur das die Abgabe zu entrichten ist. Zur Abgabe nach Satz 1 gehort
auch der durch die Erhebung der Abgabe entstehende Verwaltungsaufwand; hierzu gehdért weiter-
hin der bei der Erfullung der Abgabenpflicht entstehende Verwaltungsaufwand.

Die Abgabe nach 8§ 15 Abs. 1 Satz 1 wird nach folgender Formel berechnet:
Anzahl der Einwohner des Grundstiickes x 50 % x Abgabensatz fiir eine Schadeinheit zzgl. Verwal-
tungsaufwand je Grundstiick

Der Abgabensatz fiir eine Schadeinheit entspricht dem jeweils geltenden Satz gemal § 9 Abs. 4
AbwAG und betragt zurzeit 35,79 €.

Der Verwaltungsaufwand je abgabepflichtiges Grundstulick betragt 64,72 € pro Jahr.

§ 16 - Beginn und Ende der Abgabenpflicht

Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Beginn und endet jeweils mit Ende des Kalenderjahres, flr
das gegeniiber dem Zweckverband die Abwasserabgabe fir Kleineinleitungen festgesetzt wurde.
Stichtag ist dabei der 30.06. des Kalenderjahres.

Unter Beachtung des Absatz 1 endet die Abgabenpflicht mit dem Ablauf des Jahres, wenn

1. die Einleitung vom Grundstiick entfallt und dies dem Zweckverband schriftlich bis zum 29.06.
des Folgejahres angezeigt wurde;

2. das Grundstiick bis zum 29.06. des Folgejahres an das zentrale Abwassernetz angeschlossen
wurde;

3. die Voraussetzungen fur die Abgabepflicht (Einleitung von Schmutzwasser aus Haushaltungen
oder ahnlichem Schmutzwasser) bis zum 29.06. des Folgejahres entfallen.
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§ 17 - Abgabenschuldner
Abgabenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld Eigentiimer des
Grundstiickes ist. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist
anstelle des Eigentimers Abgabenschuldner.

Mehrere Abgabenschuldner fir dasselbe Grundstiick haften als Gesamtschuldner.

§ 18 - Entstehung und Falligkeit
Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum Ende eines Kalenderjahres.
Die Abgabe wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

Die Abgabe wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.

§ 19 - Pflichten des Abgabeschuldners

Der Grundstiickseigentiimer, Erbbauberechtigte bzw. sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berech-
tigte hat die fur die Prifung und Berechnung der Abgabenanspriiche erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen und den Zutritt zum Grundstick zu gewéhrleisten.

Zur Feststellung der Abgabefreiheit nach § 14 Abs. 2 sind geeignete Nachweise bis zum 28.02. des
Folgejahres vorzulegen.

5. Teil - Ordnungswidrigkeiten
§ 20 - Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 124 SachsGemO handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

a) entgegen § 3 Abs. 1 die zu beseitigenden Anlageninhalte nicht dem Zweckverband liberlasst

b) den Bedingungen oder Auflagen einer Befreiung nach § 3 Abs. 3 zuwider handelt

c) Abwasser, das nicht den Anforderungen des 8 4 entspricht, in die dezentrale Abwasseranlage
einleitet

d) die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlage nicht gemaR § 5 Abs. 2i. V. m. Abs. 1 veran-
lasst

e) der Aufbewahrungs- und Vorlagepflicht des § 5 Abs. 10 zuwider handelt

f) seinen Meldepflichten nach § 6 Abs. 4 oder 5 nicht nachkommt

Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 2 S&chsAbwAG i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 2 SachsKAG
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig die erforderlichen Ausklnfte geman § 19 nicht erteilt.

Die Vorschriften der Kleinklaranlagenverordnung und des Sachsischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes bleiben unbertihrt.



	Satzung über dezentrale Abwasseranlagen
	im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Sebnitz

